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Bei der Gestoltung der Au nl Locnen der 
toll- und Kunststoff teile. groBfl~chige 
grellbunte Forben unzul~ssig. 

to 

Geb~ude sind blonke 
Elemente sowi.e 
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Zur Gestoltung der Au nfossoden sind vorrongig natürliche und 
orstypische Materialien wie glatter Putz. Natursteinmauerwerk, 
etc. zu verwenden. Einander angrenzende Geb~ude (Doppelh~user) 
sind in der Au ngestaltung einander anzupassen. 

DACHFORM 
Im r~umlichen Geltu reich des Bebauungsplanes ist nur das 
geneigte Dach zul~ssig. 
Bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 1~ Abs. 1 
einem geneigten Dach zu versehen oder das 
Hauptgeb~udes anzuordnen. 

DACHNEIGUNG 

Ba\JNVO sind mt T 

teppte Dach des 

I rn Ge t t ~j 
35- bis 
erlaubt. 

relcn des Bebauungsplans ist die Dachneigung von 
zul~ssig. DrempeL (Kniestock) von max. 0,75 m sind 

Dachaufbauten sind als Einzel n zu gestalten. wobei ein Ab-
stand von 1.50 m von den Gtebelw~nden einzuhallen ist. 
Bei Walmdächern ist ein Mindestabstand von 1.50 m (an der eng
sten Stelle) zum Gratsparren einzuhalten. Die Traufe ist durch
zuziehen. Zwerggiebel dürfen ein Viertel der Traufh5he nicht 
überschreiten. Dacheinbauten (negative n) sind im Be-
bauungsplangebiet unzulässig, 

DACHEINDECKUNG 
Die Dacheindeckung darf landschaftsbedingt nur dunkelfarbig 
ausgeführt werden. Sie ist in Form, Gr5 und Farbe der im 
Ortsbtld vorhandenen Eindeckung (Schiefer und Pfannen) anzupas-
sen. 

Die nicht überbauten Fl~chen bebauter Grundstücke sind als 
Grünflächen oder rtnerisch anzulegen und zu pflegen. 

Einfriedungen der Grundstücke sind nur in Form von Hecken oder 
naturbelassenen Holzz~unen zulcissig. 
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